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Die geschichtliche Entwicklung der Stadt Bern
zum Staate Bern.

ie Sage legt dein Zwerg des Dönigs Rudolf von löabs-
burg , als dieser 1288 ohne Erfolg die Stadt Bern be¬
lagerte , den Ausspruch in den Mund -. „Es si über kurz
oder lang , Bern wird Herr im land ." Der Blick aus
die Landkarte sagt es uns heute, daß schon die Natur
der verhältnißmäßig jungen Stadt eine herrschende
Stellung als Mittelpunkt der umliegenden Landschaft
angewiesen hat . Ihre geographische Lage in der Mitte
des Llußgebietes der Aare , da wo die Gewässer vom

nördlichen Abhang einer in sich geschlossenen Alpengruppe sich sammeln , wo die Voralpen
und das höhere löügelland in die zum Jura hinüberreichende Ebene auslausen , deutet ihre
Zukunft an als lsauptstadt des Landes.

Die Geschichte schien anfangs andere Mege gehen zu wollen . Die Aare , welche das
Land zur natürlichen Einheit macht , war nicht nur seit der* Zeit der Römer bis unterhalb
Solothurn die Grenze zwischen den beiden Bisthümern Donstanz und Lausanne , sie bildete
auch die Scheide zweier verschiedener Reiche; Jahrhunderte lang waren die beiden User
getrennt . Rechts ist Alemannien , links dagegen Burgund . Und wenn auch die neuburgun-
dischen Dönige zu Zeiten ihre Macht auch über die Aare hinaus und bis an die Reuß
ausgedehnt , und wenn umgekehrt die alemannischen Einwanderer die Sprachgrenze bis zur
Saane und an den Jura hinübergedrängt haben , so ist die Scheidung der beiden Seiten
des Aarethals doch so tiefgreifend gewesen, daß sie noch im Anfang des XIV . Jahr¬
hunderts verschiedene Zeitrechnung hatten und die Spuren in Sitte und Recht bis in unsere
Zeiten nachwirken.

Ueberwunden wurde diese Scheidung erst durch die Stadt , welche mitten auf der Grenze
entstanden ist, und die, auf dein linken User liegend, aber aus einer in 's rechte Ufer hinein¬
greifenden halbinselartigen Slußschlinge , so recht ihren providentiellen Beruf als Vermittlerin
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der beiden natürlich zusammengehörigen , aber politisch und kirchlich getrennten Leiten
gewissermaßen spmbolisirt . Die Stadt hat das Land zur Einheit gestaltet.

Bern ist nicht die Landeshauptstadt so, wie etwa Paris diejenige Frankreichs , Stuttgart
diejenige Württembergs ist ; sie ist nicht der bevorzugte Aufenthalt eines Landesfürsten , der
von da aus seinen Staat regiert , nicht der gesetzlich erwählte Sitz der Verwaltungsbehörden,
nicht das größte Bevölkerungscentrum , zu welchem das Verkehrsleben sich bewegt , in welchem
der Austausch der Waaren sich vollzieht ; sie selbst, die Stadt,  ist das politische lrmupt, ist
die Beherrscherin des Landes geworden und hat dieses erst in einen Staat umgewandelt.

Unter den freien Städten des deutschen Reiches hat mehr als eine ihre Selbständigkeit
als eigenes republikanisches Staatswesen bis in unsere Zeiten gerettet, aber die Besitzungen,
die sie in der nächsten Umgebung zu erwerben vermochten, waren gering , und sie selbst
waren Glieder des Reiches und standen unter Baiser und Reichstag . Von den italienischen
Stadtrepubliken hat eine einzige, Venedig, das Mittelalter überdauert . Sn Srankreich , in
England und selbst in den Uiederlanden mit den vielen und blühenden Städten hat doch
das städtische Leben nie selbständige politische Bedeutung erhalten . Sn der Schweiz sind
gerade die städtischen Bürgerschaften neben einigen freien Thalgcmeinden die staatenbilden-
den Saktoren geworden . Bern , Zürich , Solothurn , Sreiburg , Luzern , Basel , Schaffhausen,
zum Theil auch St . Gallen , standen beim allmäligen Zerfall des Lehenswesens und bei der
Lösung der politischen Zusammenhänge als Krpstallisationspunkte neuer Gestaltungen da;
sind sind zu ebenso vielen kleinen Staaten geworden , die, bald auch vom Reiche sich tren¬
nend , auf ihre volle Souveränetät nur so weit verzichteten, als dies zur gemeinschaftlichen
Behauptung ihrer äußern Unabhängigkeit gerade unbedingt nothwendig war.

Unter diesen schweizerischen Städten war es aber wieder Bern allein , dessen Gebiet
eine größere Ausdehnung hatte , so weit wenigstens , daß der Standpunkt einer bloßen
Stadtrepublik mit ihren einseitigen und engen Interessen überwunden werden mußte , daß
die Rücksicht auf das Gebiet als mitmaßgebcnd hervortrat und von einem wirklichen
Staat,  wenn auch von einem kleinen  Staat , gesprochen werden kann.

Die historische Entwicklung der Stadt Bern in ihrer schrittweisen Umgestaltung zum
Kanton Bern zeigt daher ein ganz eigenthümliches Problem der Staatenbildung , für welches
nur etwa die Geschichte der Stadt Rom und diejenige von Venedig gewisse Analogien aus¬
weist . Von beiden unterscheidet sich wiederum Bern nicht allein durch die Kleinheit des
Maßstabs , sondern namentlich auch durch den Umstand , daß Bern eigentlich — mit wenigen
Ausnahmen — nie über seine natürlichen Grenzen hinausging , sondern seine Erwerbungen
auf diejenigen Gegenden beschränkte, welche durch die Lage zu ihm gehörten , durch ihre
Bevölkerung mit ihm verwandt waren , welche daher auch wirklich assimilirt werden
konnten . Bern hat nicht , wie das eroberungssüchtige , machtdnrstige Rom , seinen Suß
hingesetzt, wo es konnte und dazu Gelegenheit fand , nicht, wie die handeltreibende Köni¬
gin des Mittelmeeres , überall abenteuernd die Minde ausgestreckt , wo nur ein Gewinn
zu machen schien, sondern es hat sich an die ihm durch die Natur bestimmte Umgebung
gehalten , daher auch die unterworfenen Gebiete nicht militärisch achtlos zertreten , wie Rom,
noch sie, wie Venedig, wuchernd eine Zeit lang ausgesogen und dann wieder weggeworfen.
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sondern es hat das einmal Erworbene zwar mit fester l- and beherrscht, aber auch regiert,
als Eigenthum verwaltet , geordnet, geschützt, gepflegt, gefördert — erzogen.

Erzogen — denn die Beherrschung fand ihr natürliches Ziel und ihren Schlußpunkt
darin , daß die republikanischen Einrichtungen , welche der Stadt zukamen , sich zuletzt auf
ihr gesummtes Gebiet übertrugen . Aus der städtischen Republik  wurde ein republi¬
kanischer Staat.

Diesen Prozeß der Staatenbildung in seiner geschichtlichenEntwicklung gleichsam Schritt
für Schritt zu verfolgen , sollte daher nicht allein für die Angehörigen dieses Staates ein
besonderes Interesse bieten , welche aus dein Anschauen der Vergangenheit Verständniß zu
schöpfe,i wissen für eine in ihren Sormen ganz anders gewordene Zeit , sondern auch der
Aufmerksamkeit des ferner Stehenden , wie uns scheint, nicht unwerth sein, wenn er hier
im Meinen das Große erkennt.

Die damit gestellte Aufgabe ist nicht so leicht, wie sie scheint. An Vorarbeiten fehlt
es keineswegs , da ja die in Betracht kommenden Thatsachen in keiner Berner Geschichte
fehlen konnten . Allein bei genauerer Ansicht zeigt es sich bald , daß alle ältern Berner
Geschichtschreiber, Anton von Tillicr mit inbegriffen , sich fast ausschließlich an die aus frü¬
hern Zeiten stammenden Verzeichnisse gehalten haben , welchen nur die Einrichtung einer
neuen „Landvogtci " wichtig schien, während Alles , was nicht unmittelbar dazu führte,
gänzlich unbeachtet blieb.

Am nächsten berührt sich mit unserm Zwecke Stettler ' s „Staats - und Rechts¬
geschichte des Kantons Bern " fl. Allein auch Stettler hat sich von jener ältern Auffassung
nicht losgemacht ; erst Ld. v. Wattenwpl ' s aus Urkunden zurückgehende Darstellung
geht darüber hinaus , aber sie schließt mit dem XIV . Jahrhundert und hält sich, bei der
Besprechung der historischen Geographie , oft in etwas allgemeinen Zügen . Als direkte Vor¬
arbeit konnten hingegen die „Beiträge zur lVimatkunde des Kantons Bern " betrachtet
werden , in welchen Sr . Egbert v. Ulülinen die Lokalgeschichte der einzelnen Gertlichkeiten
des jetzigen Bernerlandes zusammengestellt hat )̂. Dieses IVerk hat uns denn auch treffliche
Dienste geleistet, obwohl sein Verfasser mancher Srage aus dem Wege gegangen ist, welche
für uns nicht ungelöst bleiben durfte.

Unsere lsauptguelle mußte das Berner Urkundenbuch sein, die «Dornes rerum ber-
nen8iurn »fl, soweit das Werk erschienen oder doch bearbeitet ist, und für die spätern Zeiten

1) Lern und St. Gallen 184Z. — 2) Geschichteder Stadt und Landschaft Lern, 2 Lde., Schaffhausen 18S7 und Lern 1872. —
Z, LestI—IV, Bern 187g—188Z. (Zuerst in den „Alpenrosen" erschienen. Jetzt in einemV. keft (Sberaargau, fortgesetzt von Or. w.
S. v. Mülincn. Lern 1SM.) — 4) LL. I- VI (bis 1Z4Z1, Lern 1877—1SS1.
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das Solothurner Wochenblatt , die Regesten der schweizerischen Dlöster (Interlaken , Stift,

Sraubrunnen , Wüncheubuchsce) und die Griginalakten des Berner Staatsarchivs.

Leim Eingehen in das Einzelne ergaben sich freilich Schwierigkeiten , welche auch mit

Hülse der Urkunden nicht immer überwunden werden konnten . Das Lehensspsten: hat

äußerst komplizirte Lesitzverhältnisse geschaffen, welche nicht selten uns in Zweifel lassen,

ob wir es mit dem Lehensherrn oder dein Lehensträger zu thun haben , ob der erstere oder

der letztere als Besitzer in politischen: Sinne anzusehen ist. Die staatliche Herrschaft arbeitet

sich aus den: privatbesitze heraus , und der Uebergang von: einen zum ander, : ist nur in

seltenen Süllen deutlich zu erkennen . Ein Daus um ein Stück Garten oder auch um einen

Obstbau :,: ist in denselben Sormen gefaßt wie die Abtretung eines Hofes, mit welchem

öffentliche Befugnisse verbunden sind, eines Gutes , aus welchen: sich ein Dorf , eine Gcrichts-

herrschaft entwickelt hat . Dicht die einzelne Urkunde selbst, erst die vergleichung mit denen,

welche darauf folgten , läßt uns unterscheiden, ob ein gewöhnlicher Daus oder eine Erwerbung

politischer Rechte uns vorliegt , wie oft sind wir hier auf unsichere Schlüsse, auf bloße Ver¬

muthungen gewiesen.
Allein auch da , wo wir zu relativ sichern Resultaten gelangen , ist für die graphische

Darstellung die Reihe der Schwierigkeiten noch nicht erschöpft. Als Hauptaufgabe habe::

wir uns von Anfang an die Erstellung einer Reihe von historischen Diarten gedacht. Hie-

für aber müssen nur nicht nur wissen, wie die Dinge sich verhalten haben , wir sollen dies

auch sichtbar machen in Linie und Sarbe . Jeder Denner weiß , wie selten in den Urkun¬

den die genauen Grenzangaben sind, und wie unklar und zweideutig sie auch da zu sein

pflegen, wo sie genau zu sprechen meinen . Die Dartenzeichnung aber , wenn sie ihren:

Zweck entsprechen null , verlangt Sicherheit der Grenzlinien , Bestimmtheit der Besitzver-

hältniffe.
wir glaubten darauf hinweisen zu sollen, um für viele Inkonsequenzen , für manche

Irrung , zum voraus Absolution zu erwirken.
Bei der Ausführung haben wir folgenden weg eingeschlagen:

Betreffend die Besitz-, resp. Herrschaftsverhältniffe haben wir gemäß den: wenigstens

in : XIV . und XV . Jahrhundert herrschenden Sprachgebrauch unterschieden:

1) Die niedere Gerichtsbarkeit , den Besitz von „Tiving und Bann ".

2) Die höhere Jurisdiktion , oder auch die militärische Oberhoheit , Lehenshoheit.

Z) Die politische Verbindung durch Bündniß - oder Burgrechtsvertrag.

Die erstere haben wir kennbar gemacht durch volle Bemalung mit der bezügliche::

Sarbe , die zweite durch bloße Umrandung der Grenze und die dritte durch bloß punktirte

Umgrenzung.
Da es uns vor Allen: darum zu thun war , das allmälige Wachsthun : des bernischen

Gebietes deutlich hervortreten zu lassen, haben wir auf allen sich folgenden Darten soweit

möglich übereinstimmende Dolorirung , und zwar für die Berner Bezirke die rothe  Sarbe

gewählt , während andere reichsunmittclbare Gegenden oder privilegirte Städte weiß  ge¬

blieben sind. Bern gegenüber mußte die drohende Zunahme und das rasche Zurückgehen

der habsburgisch -Iwburgischen wacht anschaulich werden ; wir haben diese Bezirke durch



die gelbe Sarbe bezeichnet. Die Besitzungen des neuenburgischen Dauses in seinen verschie¬
denen Zweigen sind aus dem nämlichen Grunde in oränge  dargestellt , ebenso die Gras¬
schaft Greyerz . Das savoyische Gebiet, soweit die Gberlehensherrlichkeit dabei in Srage
Irommt, ist braun,  die übrigen Sreiherrschaften oder Reichslehen iReichsvogteien) dagegen
blau . Die grüne  Sarbe bedeutet die Twingherrschaften , den Besitz des frühern Nlinisterial-
adels , nüt welchem die untere Gerichtsbarkeit verbunden ist, während die obere einer höhern
lllacht , erst einem großen Dynasten , später der Stadt Bern , zusteht. Geistlicher Besitz ist
überall violett.

Aus diese Weise hofften wir ein übersichtliches und annähernd richtiges Bild der
geschichtlichen Entwicklung des Berner Staatsgebietes herstellen zu können , so daß der
Text die Karten erklärt und die Karten den Text illustriren . Das Ganze ist freilich -
aus oben angegebenen Gründen — nicht mehr als ein versuch ').

1) Besonder» Dank schulden wir dem Tit . Statistischen Bureau des Kantons Lern , dessen Vorstand uns mit vorzüglicher
Zuvorkommenheit die Angaben über die Ärötzcnverhältnisse der einzelnen Gemsindebezirke zugänglich gemacht hat.
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I.

Von der Gründung der Stadt bis zur Erwerbung eines
eigenen Gebietes. 1191—1Z24.

ls Lern im Jahre 1191 — wie die Chroniken er¬
zählen — als Stadt begründet wurde , beschränkte
sich sein Gebiet auf den Raum innerhalb seiner
Mauern , das zunächst vor den Thoren liegende,
durch das Burgernziel begrenzte Land als All-
mende, und den Bremgartenwald . Die damalige
Ausdehnung des Burgernzieles läszt sich nicht
mehr nachweisen, sicher hat es sich nicht aus das
rechte Ufer der Aare erstreckt. Im königlichen

„Sorst " hatten die Bürger das Beholzungsrecht , wie die Bewohner der umliegenden Dörfer.
In gewissem Sinne besaß die Stadt indessen schon jetzt ein weiter reichendes Gebiet. Zum
ursprünglichen Gerichtsbezirke gehörten , wie IDattennwl aus einer Urkunde von 1272 h
schließt, auch die von den: Gründer gestifteten Durglehen , d. h. diejenigen Iserrschaftsbezirke,
welche einzelnen Geschlechtern des niedern Adels gegen die Verpflichtung der städtischen
Durghut verliehen worden waren , den von Dubenberg (Neu-Bubenberg bei Dröniz), Cgerdon
(Aegerten auf dein Gurten ), vielleicht auch Cnglisberg und Rümligen aus dem Längenberge,
Lramburg auf dein Delpberge.

Die ganze Gegend zwischen Aare und Sense galt als unmittelbar königliches Land,
sei es nun infolge Rückfall an das Reich nach dem Aussterben des Geschlechtesder Grafen
von Laupen , sei es infolge gewaltsamer Besitzergreifung durch die Zähringer als Rektoren
von Burgund . Als reichsunmittelbar betrachteten sich auch die Zerren der angrenzenden
Landschaft bis an den Suß der voralpen hinauf und in die Thäler hinein , die Freiherren
von Belp , von M 'amburg , von Rümligen , weiterhin diejenigen von Strättlingen und von
Iveißenburg im Niedersimmenthal , und von Liicn im Seitenthals von Srutigen . Jedenfalls
reichte die Gewalt der Landgrafen von der Zeit an , da sie an die Kerren von Ueuenburg
gekommen , nicht mehr in diesen Theil des ehemaligen „Aufgaues " hinauf.

1) v. Wattenwyl , I, 20.



In den Besitzverhältnissen der Gegend von Thnn und inr engern Gberlande , in dessen

Mittelpunkt 11Z0 das Kloster Interlaken gestiftet worden war , hat gerade das Gründungs¬

jahr der Stadt Bern tiefgreifende Umgestaltungen herbeigeführt , so sehr, daß auf den frühern

Zustand kaum mehr ein Schluß zu ziehen ist. Die Freiherren von Thun und Gberhofen

sind verschwunden , von den kerren von Rothenfluh und Balm haben nur nur sagenhafte

Kunde . In Thun haben sich die Zähringer festgesetzt, in Gberhofen und Unspunnen die

aus dem Zürichgau herüberverpflanzten Sreiherren von Tschenbach und von Wedischwyl,

die das Land als Reichslehen beherrschen. Ausdrücklich als Vögte, uävocuti , besitzen die

kerren von Brienz (Ringgenberg ) die beiden User des Brienzersees , während der oberste

Theil des Thales , Gberhasle , sich ohne Vogt als reichssreies Land durch einen selbsterwählten

Landammann regiert.
Anders auf dem rechten Ufer der Aare , wo die Zähringer ihren kaus - und Crbbesitz

hatten ; von Thun bis Mrzogenbuchsee hinunter lag der größte Theil des Landes direkt

in ihrer tsand oder galt doch als ihr Lehen. Nur im höhern Theile des Cmmenthals hatten

Sreiherrschaften sich erhalten , Signau am linken , Lützelflüh an: rechten Ufer der Tmme,

und im jetzigen Gberaargau die von Langenstein , von Grünenberg und von Aarwangen.

weiterhin nach Westen lag im jetzt solothurnischen Gebiet die Sreiherrschaft Luchegg;

Straßberg -Büren , Aarberg und Nidau — noch mit Einschluß von Biel — gehören dem

neuenburgischen Grafengeschlechte, während die Zähringer sich auch beim Zusammenfluß

von Saane und Aare aus der Selsenburg in Gltingen festgesetzt haben.

Da der Rektor oder verzog von Burgund rechts der Aare Kraft eigenen Rechts, links

im Namen des Königs regierte , so war die Rcichsunmittelbarkeit durch die Linschiebung

dieses Stellvertreters thatsächlich aufgehoben . Die Vereinigung des Aarethales unter einem

Raupte , als zähringisches Lrbfürstenthum , schien nur noch eine Srage der Zeit . Das Jahr

1218 ist für Bern , für die Schweiz überhaupt , entscheidend geworden . Das kinderlose Ab¬

sterben Berchtolds V . hat die Geschicke anders gewendet. Seine Neffen folgten ihn : zwar

in den tsausgütern nach, die Rektoratsgewalt dagegen fiel dahin , und damit traten die

unmittelbaren Reichslehen in ihre ursprüngliche Lage zurück.
Am wichtigsten ist diese Wendung für die Stadt Bern , die damit zur Reichsstadt

wurde und — der Sage nach — im nämlichen Jahre 1218 von Friedrich 11. ihren Srei-

heitsbrief , die Handveste mit der goldenen Bulle , erhielt . Die Urkunde ist nicht mehr vor¬

handen . so wenig als diejenige, welche ihr wahrscheinlich vorher Berchtold V ., dann Hein¬

rich VI . verliehen haben ; wir kennen sie nur aus Demjenigen , was davon in die spätere

hinübergcnommen wurde , welche 127Z König Rudolf bestätigt hat '). Wögen auch die

Privilegien noch ziemlich beschränkt gewesen sein, jedenfalls gaben sie die Möglichkeit und

den Wuth , die wirren des Interregnums ausgiebig zu benutzen und die noch fehlenden

Sreiheiten selbst zu nehmen . Bcnützt wurde diese Periode sicher auch zur Ausdehnung der

wacht oder doch des Einflusses auf die Umgebung , von dein Verhältnisse der Burghut ist

bereits die Rede gewesen. Ein ähnliches Verhältniß zur Stadt wurde nun für einzelne

1) rollte », II. Ueber die Acchcheitsfrage vergl. den Exkurs bei v. Ivattcnwyl, Anhang zn Ld. I.
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Landbewohner durch die Aufnahme von Ausbürgern , für ganze Herrschaften durch den
Abschluß von Burgrechtsvcrträgeu begründet . Die Zahl derjenigen freien Landleute , die als
Ausbürger sich unter die Gerichtsbarkeit und den Schutz der Stadt stellten, scheint anfangs
nicht bedeutend gewesen zu sein ; die Herren hatten noch kaum Veranlassung , eine solche
Verbindung zu suchen, dagegen wußte die Stadt die Klöster und geistlichen Stifte in erfolg¬
reicher weise in ihr Interesse zu ziehen. Line Verhandlung zwischen den Freiherren von
Wedischwist und dein Kloster Interlaken von: 7. April 1224 st wurde in Bern vor der
nördlichen Kirchthüre vollzogen und läßt darauf schließen, daß Bern dabei als Vermittler
aufgetreten ist, beide Theile sich verpflichtend . Am 2. Mai 1265 st schloß das Kloster mit
Bern einen Burgrechtsvertrag : „wir lüte und gut des benempten gotzhuses in unsern
schirm und gesellschast unsers burgrechts Hand empfangen."

Noch enger wurde das Schulzverhältniß zum Deutschordenshause in Köniz . Bern selbst
gehörte in den Bezirk der dortigen Kirche ; als Kaiser Friedrich II . die in Köniz ange¬
siedelten Augustiner -Chorherren vertrieb , um den von ihm begünstigten Deutschen Grden
daselbst einzusetzen, wurde auch die ueugegründetc Stadt der Seclsorge dieses Ordens über¬
geben, gleich darauf aber durch ausdrücklichen Erlaß vom 20 . Sebruar 1229 st der weltliche
Schirm des Gotteshauses der Stadt Bern anvertraut . Das Haus besaß zwar , soweit ersicht¬
lich, kein großes weltliches Gebiet, dagegen gehörten ihm außer dem Kirchensatz zu Köniz
und in Bern auch derjenige zu Ileberstorf (Kit. Lreiburg ) nebst einigen Kapellen , wahr¬
scheinlich die später genannte zu Ivangen , und vielleicht auch Srauenkappelen im Sorstst , und
es trat dadurch die Stadt in eine nicht genau bestimmbare , aber um so leichter dehnbare
Verbindung mit der von Westen angrenzenden , aus den Acichslehen angesiedelten Bevölkerung.

Im Lebruar 1244 folgte die Eluuiaeeuser -Propstei Aüeggisberg auf dem Längenbergc.
König Konrad , Kaiser Friedrichs Sohn , bestätigte dem Gotteshause seine Sreihciten und
Rechte, empfing es mit Leuten und Gütern in des Reiches Schirm und übertrug die Hand¬
habung desselben der Stadt Bern . Das von dein Sreiherrn Lüthold von Rümlingen wahr¬
scheinlich 1072 gegründete und mit Gütern seines Hauses ausgestattete Kloster erhielt schon
wenige Jahre später st den Grundbesitz über das gestimmte unter dem Reichsvogt zu Gras¬
burg stehende Hügelland von Guggisberg . Es hatte seine Grenzen so rasch ausgedehnt , daß
der Brief des Papstes Eugen III . vom Jahre 1148 st schon eine große Zahl von Gütern nennt,
außer Rüeggisberg selbst lind Guggisberg noch Röthenbach in der Sreiherrschaft Signau im
obern Emmenthale , sodann Urchenbrunnen , Hursehlen , Konolfingen , Hötschigen, Hünigen,
Trimstein bei Wunsingen in der Landgrafschaft Burgund , Ifwist bei Jegistorf , Hettiswpl
in der Nähe von Thorberg , zu Nugerol an : Bielersee, sodann zu Albligen , Lonstors, Riggis-
berg , Schwarzcnburg , Schönenbuchen , wyler , Kaufdorf , Tosten , Längenberg , Kühlewyl,
Blocken, Tromwpl und INettenwpl , alles Dörfer in den heutigeil Bezirken voll Schwarzen-

1) Fontes , H , 44. — 2) I' ontes , II , 627. — Z) Fontes , II , 94. . . . voleuteg eanclem ecclesiam a «̂uorumlibet vexatione pro
viridu !>äelonsare , manäamus vodis sud xena xrstie no5tre . . . — 4) Die ursprünglich davon abhängenden Dörfer Lümpliz und Wangen
waren wohl beim Wechsel des Grdens abgetrennt worden . Beide kamen erst später durch Schenkungen und Käufe wieder zurück. —
Z) 1076, März 27. Fontes , I , ZZ1. Die Acchtheit dieser Urkunde ist bekanntlich bestritten worden , neuerdings aber wieder anerkannt
und jedenfalls die darin bezeugte Thatsache nicht zweifelhaft . — 6) Fontes , I , 426.
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bürg und von festigen . Zu Röthcnbach und zu I->ettiswyl hatte das .Kloster eigene An¬

siedelungen, Epposituren , begründet und übte daselbst durch seinen Amtmann die Gerichts¬

barkeit aus . Das Grundeigenthum der Propstei lag wie ein Netz von Punkten in weitem

kreise rings um die Stadt herum , und die Schirmpslicht über dieselbe war für Lern von

nicht geringer Wichtigkeit , wenn sie auch im Einzelnen nicht nachzuweisen ist.

Im Jahre 127Z stärkte sich Lern durch ein Dündniß mit dem Aeichsland Gberhaslest,

im September 1279 durch ein solches mit der Stadt Dielst ; dazwischen hatte am Z. März

1277 der Sreiherr lseinrich von Signau das Durgrecht der Stadt angenommenst ; kaum

ganz freiwillig , es scheint diese Annahme die Bedingung gewesen zu sein, durch welche

er die Denier für einen ihnen zugefügten Schaden wieder versöhnte. 1286 hat das .Kloster

Trüb im entlegensten Theile des Tmmenthales den Schutz der Stadt an der Aare nach¬

gesucht st, indem es umgekehrt um den preis dieser werthvollen Zusichcrung der Stadt

eine von ihr erlittene .Kriegsbeschädigung zu verzeihen bereit war . Dieses Benediktiner-

Kloster besaß außer seiner unmittelbaren Umgebung auch noch die Burg Wartenstein mit

dem Dorfe Lauperswyl , die es 1284 gekauft hattest.
Als daher König Audolf 1288 die Stadt belagerte , war diese bereits in einer Weise

zum Mittelpunkt des Landes geworden , daß sich ihre Zukunft ahnen ließ und der oben

erwähnte Ausspruch des „Narren " nicht ganz unbegreiflich war . Das bedenkliche lleber-

greisen der savopischen Macht unter dem Grafen Peter , bis in das heute beimische Land

hinein , war unschädlich vorübergegangen . Nicht allein die Waadt , auch Srutigen , das Sim-

menthal und die Sreiherrschast Strätlingen , auch Laupen , Grasburg und Aarberg , selbst

Dremgarten — Stunden von Lern entfernt — hatten die savopische Lehensherrlichkeit

anerkannt , und die Stadt selbst scheint sich viel weitergehend unterworfen zu haben , als

das spätere Geschlecht dies hernach glauben wollte ; allein es war die baldige und voll¬

ständige Lösung gelungen und die Aeichsfreiheit wieder hergestellt. Die Seldzüge Audolss

von löabsburg , wenn sie Bern bedrängten , befreiten es wenigstens von dem so gefährlichen

Nachbarn , und nur in Grasburg , in Gltingcn und Lrlach blieb ein Lehensverhältniß zu

Savopen noch später bestehen.
Selbst die schwere Niederlage , welche die Stadt 1289 unmittelbar vor dem östlichen

Thore in der Schoßhalde erlitt , vermochte ihr kräftiges Erstarken nicht auszuhalten , und

der 9 Jahre später folgende Sieg am Dornbühl über die Sreiburgcr und ihre verbündeten

brachte ihr den ersten namhaften Gebietszuwachs.
Die Sieger zerstörten nicht nur die Burg Dremgarten , sondern auch diejenigen von

Delp und von Geristein. Die beiden letzteren befanden sich schon seit 1218, wahrscheinlich

nach dem Aussterben der ursprünglichen Freiherren , im Besitz des Anno von Montenach

und seines aus dem Sreiburgischen stammenden Geschlechts.

Die Sreiherrschaft Delp erstreckte sich vom linken Ufer der Aare oberhalb Bern bis

zum Längenberge hinaus , und umfaßte nicht bloß den nördlichen Theil des Delpberges,

-1) Fontes . III ; 118. — 2) I?onte8, III , 263. — Z) Fontes . III , 227. — 4) Fontes . III , 401. ( . . . hui N08 in 8UNM tnicionem 86U

clelenkionem 8U8ceperunt , xo11icent68 tota nos foititudine deten ^ re .) — Z) ^ ontL8, III , 361.
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sondern auch Toffen und wahrscheinlich auch die später getrennte Herrschaft Englisberg
mit Zimmerwald h. Mas zur Dnrg Geristein gehörte, läßt sich noch weniger bestimmen,
weil bedeutende Umgestaltungen hier stattgefunden haben , ohne daß die Geschichte uns etwas
davon berichtet. Sie lag aus dem rechten Aareuser , Belp gegenüber , ktzier nun brachten
die Berner zum ersten Male eine Maßregel in Anwendung , welcher sicher eine weit größere
Bedeutung zugeschrieben werden muß , als die ältern Darsteller der Denier Geschichte erkannt
haben , die Aufnahme in's Zwangsburgerrecht , als Strafe für überwundene Gegner.

Zuerst wurde Belp , dann Geristein erobert und gebrochen, „und wurdent die Herren
burger zu Bern und zugend in die stat und warent darin seshast " ff. Die darüber abge¬
schlossenen Verträge sind leider nicht mehr vorhanden , wie einige der spätern.

Die Bedingungen mögen ähnliche gewesen sein ; dann machten sie Bern thatsächlich
zum iV'rrn der betreffenden Bezirke . Die Montenach erhielten sie sicher nur in so weit
zurück, daß die Burgen nicht wieder ausgebaut werden durften und die militärische Ober¬
hoheit der Stadt anerkannt werden mußte . Der Sriede , welchen die Berner am Z1. Mai
>298 mit Sreiburg schloffen, sagt ausdrücklich , daß die erstern die Burg Belp mit ihren Gü¬
tern , Leuten und Zubehördcn , welche vor der Zerstörung davon abhängig waren , im Waffen¬
stillstand mit zu begreifen und für sich zu behalten für gut befunden haben ff. Am Z. Januar
IZOb hat Ulrich von Montenach , Herr zu Belp , sein Burgrecht auf 20 Jahre erneuert ff.

von Geristein ist in diesem Aktenstücke nicht die Rede. vielleicht weil die Sreiburger
hier überhaupt kein Recht zur Einmischung beanspruchen konnten ; vielleicht war auch hier
die Besitzergreifung durch die Berner noch gründlicher , als dort in Belp.

Als ältestes Gebiet der Stadt wurde von jeher der Bezirk der sogenannten vier Kirch-
spiele, Muri , Völligen , vechigen und Stettlen , betrachtet , d. h. die zunächst jenseits der Aare
an die Stadt angrenzende Gegend. Das Land galt als erweiterter Stadtbezirk , die Be¬
wohner als Bürger von Bern , unter Berner Gericht und Berner Banner gehörig . Mann
und auf welchen: Mege diese Erwerbung aber zu Stande gekommen ist, darüber gibt weder
eine Urkunde , noch eine Chronik uns Aufschluß . Die letzter:: erwähnen den so gewordenen
Zustand , ohne ihig zu erklären . Stürler und nach ihn : von Mattenwyl haben vermuthet,
daß die Verbindung mit dem Kloster Interlaken , welches gerade hier bedeutenden Grund¬
besitz hatte , zu diesen: wichtigen Zuwachs Veranlassung gegeben habe . Allein Grundherr
war das Master jedenfalls nicht ; dagegen sind beweisend die zahlreichen Käufe von Inter¬
laken in Muri , Almcndingen , Völligen , noch in: Ansang des XIV . Jahrhunderts . Da nun
hier , wenigstens theilweise, als Verkäufer das Geschlecht der Montenach , der Zerren von
Geristein , erscheint, und in: Jahre 1218 außer Völligen auch Muri bestimmt ein Bestand-
theil der Herrschaft Geristein war , so dürfte die Annahme nicht unberechtigt sein, daß der
Gewinn der vier Kirchspiele eine Solge der Eroberung der alten Burg hinter den: Vantiger-
hubel gewesen sei und mit den: Zwangsbürgerrecht der Montenach zusammenhänge . Die
Burg war gebrochen und wurde nicht hergestellt ; ob ihre Zerren wieder in ihre Rechte

1) Zimmerwald betreffend siehe üontes , IV, ZZZ. — 2) Justinger (eä . Studer ), xaZ. 41. — Z) kontes , III , 707. (Lernend in



eingesetzt worden , ist sehr zweifelhaft ; anch wenn dies der Sall war , so hatte Bern seine
Bedingungen zu stellen. So wird diese erste bedeutende Annexion ihre ebenso einfache als
natürliche Erklärung finden.

Ist diese richtig , so haben wir auch den Rückschluß zu ziehen, daß nur in den vier
Durchspielen den Umfang der alten Iserrschaft Geristein erkennen . Ilach Stürler gehörten
zu diesem kreise die Dörfer INuri und Gümligen mit den beiden großen lööfcn lvittikosen
inrd Vrunnadern , das Mrchdorf vechigen mit Sinneringen , Boll , Tentenberg icnd das
Lindenthal , das Dörslein Bangerten in der iLerrschaft Ivorb und die spätere Herrschaft
Utzigen, die ganze Genreinde Stettlen , nnd die Dörfer Bolligen , Eiligen , Serenberg , Äster-
inundigen , Bantigen und Slugbrunnen h.

Diese Lriverbung , die erste auf dem rechten Aarufer , auf dein Boden der Landgraf-
schaft Mein -Burgund , war für die Stadt von großer Wichtigkeit , nicht allein durch die
Vermehrung ihrer finanziellen und militärischen Macht , sondern nicht am wenigsten durch
den moralischen Eindruck . Der Anschluß dieser Vauerndörfer an Bern bedeutete für die
Bewohner die Befreiung von Druck und Unsicherheit und war wohl geeignet, auch andern
einen solchen schritt als wünschenswerth nahe zu legen. Der ganze Bezirk entzog sich
damit sicher auch der Landgrafengewalt.

Daß der Grundbesitz nun zum größer » Theil durch Daus an das Moster Interlaken über¬
ging , konnte den Lernern nur angenehm sein. Den Mrchensatz zu Uluri hatte dasselbe schon
12Z9/40 erworben 2), denjenigen zu Bolligen 1274 von Ulrich vom Stein geschenkt erhalten U.

Am 4. April 1296 )̂ war auch der Bischof von Sitten , Präfekt im lvallis , in 's Bürger-
recht von Bern getreten, freilich nur auf 10 Jahre und zu einem ganz bestimmten Zweck;
aber gerade dieser Zweck, die Unterstützung der Verner gegen die Iderren von IVeiszenburg,
von Ivediswpl und von Rarem , als löerren des Srutigerlandes , beweist , mit welcher
Energie die Stadt sich zu entfalten begann.

Am 8. 2>uli 1297 5) hatte sie auch den Bund mit Diel wieder erneuert , der nun zu
einem bleibenden wurde . Die Iserrschaft Gerzensee am Südabhange des Belpberges , ohne
Zweifel ein Theil der Sreiherrschast Mamburg , ist schon 1299 (16. Ulärz ) im  Besitz von
drei Bernern.

Das XIV . Jahrhundert , das die gewaltige Entwicklung Berns herbeiführen sollte,
kündigte schon in den ersten Tagen weitere Erfolge an . Am 20 . Ulärz 1Z01h übertrug
Mnig Albrecht förmlich den Schirm der Abtei Trüb an die Stadt Lern , ein Erlaß , der
die ausgedehnten , im ganzen Lmmenthal zerstreuten Güter dieses Gotteshauses mittelbar
in bernisches Unterthanenland verwandelte . Am 6. April des nämlichen Jahres trat Bern
nun auch in nähere Beziehung zu den Uachbarstädten Durgdorf und Thun , durch ein
Schuh - und Trutzbündniß mit den Grafen von Mchurg . Der Ritter Ulrich vom Thor war
es, der als Pfleger und Schirmer der „lHerrschaft" die verwittwete Gräfin Elisabeth von

t ) -sabstetten , welches Stürler mit dazu zählt , gehörte sicher erst später dazu , da es vordem, wahrscheinlich mit Ittigen , eine
eigene Mrchhore bildete. — 2) I'onte ,̂ II . IM . - - Z) Fontes , III , 7Z. — 4) III , b4Z. — Z) lümtes , III . VKZ. — b) b' ontos , III.



Mflmrg und ihre beiden jungen Söhne Kartmann und Eberhard , kerren zu Burgdorf,
veranlaßte , sich auf 10 Jahre mit Bern zu verbinden . Das Merkwürdige ist hier der
direkte Verkehr der Städte unter sich, der im vertrage vorgesehen ist. „Und stnt mit ein¬
ander übereinkamen : Swenne die burger von Lern von uns wellent helfe haben , so füllen
st darumbe manen mich, Uolrichen vom Thor , old, ob ich in dein lande nicht wer . der
dcnne an miner stat wer , inid die burger von Durgdorf irnd von Thune , und füllen wir
denne deir bürgern von Bern und allen, die si anhörent , helfen und raten und si schirmen."
Schon hier kam auch die Stellung Derjenigen zur Sprache , welche in Bern ihre Sreiheit
suchten. „Darnach sint Berner mit uns uberein komeir dert die liebi die si zu uns hant,
dis stete zii hanne ": Üönnen die Grasen von Mflmrg eidlich beschören, daß Jemand als
Eigener oder Lehenmann ihnen verpflichtet ist, so sollen die Berner ihn von sich weisen;
„swele aber zu Bern in der stat gesitzet ein jar und tag , und von unser wegen, also da
vor stat, nüt erzüget Wirt von des hin , so mag der zu Bern bliben , als in ir hantvesti stat."

Das Bündniß war zwar nicht von Dauer , die Süden aber gab Bern nicht mehr aus
der kand , die es von da an mit den Bürgern von Thun und Burgdorf verknüpften.

Mrum weniger folgenreich war der Bund , den Bern am 2Z. Mai IZOI'fl mit der
kleinen Reichsstadt Laupen an der Sense abschloß, denn hier ging der Zweck ausdrücklich
dahin , den Bürgern Schuh zu schassen gegen Belästigungen von Seiten des Reichsvogts zu
Laupen 2). lvenn eine der beiden Städte von Demjenigen , welcher die Burg zu Laupen in
seiner Gewalt hat , bedrückt würde , so sind die Bürger verpflichtet , sich gegenseitig beizu-
stehen^ . Darin lag nun ein Bund der Städte gegen die Kerren und — obwohl dieses
formell vorbehalten war — auch gegen das Reich ; es lag darin für Bern eine Kandhabe
zur Einmischung aus die Reichsburg , und diese wurde bald auch in Bewegung gesetzt.

Am 29 . Sebruar 1Z08 wußte Bern den Grafen Rudolf von lleuenburg in sein Interesse
zu ziehen ; es schloß derselbe einen Burgrechtsvertrag aus 10 Jahre mit der Verpflichtung
gegenseitiger külseleistung fl.

Mwz darauf gab der gewaltsame Tod des OZönigs Albrecht I. Gelegenheit, in Laupen
weiter Susz zu fassen. Schon 8 Tage daraus , sobald die Schreckensnachricht ihn erreichte,
übergab der Reichsvogt zu Laupen , Graf Otto von Straßberg , die dortige Burg mit allen
zugehörenden Rechten zu des Reiches kanden an die Stadt Bernfl : „daz die von Bern die
bürg Loupen füllen behüten , besehen und entsetzen nach ir willen ". Der „pfleger ", dein
die Burghut anvertraut wird , soll über die Verwendung der Einkünfte in Bern Rechnung
geben ; der Sorstwald wurde ganz an Bern überlassen . IVelche Motive zu dieser merk¬
würdigen Vereinbarung geführt haben mögen, ist unklar ; sie sollte nur aus 6 Jahre Gül¬
tigkeit haben lind dahinfallen , lvenn in der Zwischenzeit ein römischer Mriser in 's Land

1) Fontes , IV. 62. — 2) Laupen hatte , auf reichsunmittelbarem Loden stehend, durch Verfügung des Mnigs Rudolf von lsabs-
burg 1275 die nämlichen Lreiheiten empfangen , welche Bern genoß, (kontes , III , 122.) — A) „81 alterutra äictarum eivitatum ab
ali<iuo castrnin äe I ôupxen in 8na potsstate badente Zravaretur , aä boc ^ravamen äeponenduin banc civitatem alia juvare äedet ."
— 4) Fontes , IV, Z17. (. . . huoö . nv8 lacti 8vmu8 bur ^en5i8 et durZensiam reeepiinuZ In Lerno , promittente8 per surainentum
no8trum . . . juvare et cietenäere proprii8 nv8tri8 8umptibu8 ubiĉ ue contra omnes Lecunüum P0886 no8trum .) — 5) 1ZO8, vlai 8.
Fontes , IV»Z2Z.
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Käme. Dieser Sall trat wirklich ein, und es wurde diese Besetzung van Laupen nach kein

bleibender Besitz ; immerhin war Bern gewissermaßen als Vertreter der kaiserlichen Gewalt
anerkannt worden.

IVohl unter dem Eindruck des nämlichen Ereignisses erneuerte Gberhasle seinen Bund

mit Bern am 18. lllai tz, und im Juni trat der Freiherr Johannes von Ainggenberg , der

nächste Nachbar der Hasler , in 's Vurgrecht einI.
Bereits streckte Bern seine Hand Mls, wenn auch noch über fremde Gebiete hinweg,

von der Grimsel bis in die Jurathäler , und von der Ilsis bis zur Sense hinüber . Indessen

sollte es sich bald zeigen, daß der Tod Albrechts nicht nur günstige Wirkungen habe.

Zwar erweiterte sein Nachfolger den Bernern ihre Privilegien durch die Befreiung ihrer

Stadt von fremden Gerichten I , und sein Statthalter , Graf Otto von Straßberg , versprach

ausdrücklich , sie im Besitze des Aeichssorstes zu schützenI . Aber der Entscheid Heinrichs VII .,

wonach die Ligengüter der Mönigsmörder an die Söhne Albrechts fallen sollten, schloß

schwere Gefahren für das beimische Oberland und selbst für die Stadt in sich. Die „grau¬

same Zeit " der sogenannten „Blutrache " wurde von der Sage arg übertrieben , aber als

politische -Aktion hat sie tief in die Geschicke namentlich des Bernerlandes eingegriffen.

Das Haus Habsburg hat die Verfolgung der Mörder als vorwand benützt zu dem kräf¬

tigen Versuche, hier eine Machtstellung zu gewinnen , welche nothwendig der ganzen Zu¬

kunft eine andere Richtung geben mußte.
Der Vorstoß in diese Gegend hatte übrigens schon vorher begonnen nnd war vielleicht

ein Anlaß zur Verschwörung gegen Albrecht geworden . Am 7. Mai 1ZV6 )̂ hat lvalther

von Eschenbach auf die Mastvogtei über Interlaken verzicht leisten müssen, und aus der

nämlichen Urkunde vernehmen wir , daß er seine Aeichslehcn, Gberhosen , Unterseen und Un-

spunnen , bereits an Oesterreich abgetreten hatte . In : österreichischen Urbar von 1Z09 ") fin¬

den nur das Alles , nebst Grindelwald , Lauterbrunnen , Habkern , Ivilderswpl und Gütern

zu Goldswpl (in der Herrschaft Ainggenberg ), als habsburgischcn Besitz. Interlaken muß

jetzt deu verzog Leopold als Mastvogt anerkennen I . Die Freiherren von Strätlingen,

kaum von Savopen wieder los geworden , erklären ihr Gebiet als österreichisches LehenI.

Das obere Cmmenthal , Trüb , Schangnau , die Herrschaft Spitzenberg und Langnau sind

wir wissen nicht wie — in des Herzogs Händen M und nun folgen jene berühmten Ver¬

handlungen vom 1. August 1Z1-Z in lvillisau , durch welche einerseits die bisherigen Land¬

grafen von Burgund , die Herren von Buchegg, aus diesem Amte verdrängt und das bereits

übermächtige Mpburg an dessen Stelle gesetzt, anderseits aber Mpburg selbst in Abhängig¬

keit von den Herzogen von Oesterreich gesetzt wurde , nur noch von ihrer Gnade lebte " ).

Hatte die landgräfliche Gewalt , vielfach durchlöchert und namentlich durch die kpbur-

gischen Besitzungen eingeschränkt , in der Hand des den Städten befreundeten Grasen von

1) Fontes , IV, Z26. — 2) Der Vertrag selbst ist nicht mehr vorhanden , nur der Brief , durch welchen Lreiburg seine Einwilli¬

gung zur Aufnahne erklärte : Auoä viium nodilem , äominum ) ok:tnuein äe kin ^ enderck , militem , in vestruin recipiatis dur-

66NL6M. (Völlig , IV, Z26.) — Z) Fontes . IV, ZZ2 (15. April 1Z09). — 4) Fontes . IV. Z54. - 5) 1' vntes . IV. 266. - 6) Vonte8. IV

ZS4. — 7) Erst später urkundlich bezeugt, aber sicher in diese Zeit zurückgehend, 1Z18. (Fontes . V, 16.) — 8) 1Z1Z, September Zt).

(Fontes , IV, 661.) — 9) I 'ontes , IV, Z87. — 1t)) üonte .',, IV, 664—66L.



Buchegg Lern wenig Schwierigkeiten bereitet, so sahen die Dinge jetzt ganz anders aus,
als die Knburger thatsächlichen Landesbesitz und kaiserliche Kompetenz aus sich vereinigten,
lind außerdem noch einen mächtigen Rückhalt fanden an der österreichischen Herrschaft.
Die landgräfliche lvürde war zum Lehen Oesterreichs erniedrigt , hatte aber an äußerer

Macht und thatsächlicher Bedeutung außerordentlich gewonnen und wurde jetzt für Bern
eine wirkliche Gefahr . Ivohl hatten die jungen Grafen mit ihrer Mutter ihr Burgrecht
mit Lern am 21. Mai IZIlff wieder erneuert , aber die Allianz war zu wenig natürlich,

um zuverlässig zu sein. Die Knburger waren und blieben , trotz dieses Bündnisses , die

Gegner der Stadt.
Dazu kam aber noch Lins . Der König Heinrich VII . hatte freigebig alle Privilegien

bestätigt , welche ihm vorgelegt wurden , allein durch seine Versprechungen hielt er sich nicht
für gebunden . Am 8. Juni 1Z10 verpfändete er das freie Reichsland Hasle an die Herren
von IVeißenburg 2) , an : 1Z. September des gleichen Jahres Burg und Stadt Laupeil an
Otto von Grandsonff . Landschaften , Bevölkerungen , welche die Denier bereits an sich

gefesselt hatten ff, wurden ihnen so aus einmal wieder entfremdet und schienen jetzt ganz
andere IVege gehen zu sollen.

Kaum fand Bern darin einen entsprechenden Ersatz für diese ungünstige IVendung der

Dinge , daß am IZ. April 1Z14 die Stadt wieder einen bisherigeil Seind als Bürger anf-
nehmen konnte 5).

Im November 1ZII hatten die Verner mit Hülfe der Solothurner die beiden Burgen
Münsingen und Balmegg aus Anlaß eines Todtschlags erobert und zerstört "). Die eine lag
oberhalb Bern an der Aare , die andere am Südabhang des Bucheggbergcs , aber beide
gehörten dem Ritter Burchard Senn aus einem mächtigen kyburgischen Dienstmannen-
geschlecht. Durch die Vermittlung des Herrn Johannes von IVeißenburg söhnte Burkard
Senn sich mit den beiden Städten wieder aus . Münsingen wurde ihm zurückgegeben, aber

die Burg durste er nur aus Holz aufbauen - er war zur Hülseleistung verpflichtet , „als ir

Helfer und aller die zu inen hörent ". Lr selbst sollte als Bürger zu Sreiburg und damit

als ihr Lidgenosse betrachtet werden , und diejenigen seiner Leute, die unter der Zeit in Bern
oder in Solothurn Bürger geworden , die Sreiheit haben , wenn sie es wünschten , in diesen
Städten sich niederzulassen . Die Burg Balmegg dagegen durfte Seiln wieder herstellen.
Damit war die Herrschaft Münsingen,  die im Jahre 1218 zu den kyburgischen Erb¬

gütern gehört hatte und sodann zum Theil am 16. November 1278 von König Rudolf an
Konrad den Senileil verpfändet worden war , bernisches Land geworden . Die örtlichen
Grenzen derselben lassen sich nicht mehr mit Sicherheit angeben , da gerade hier zu viele

Aenderungen vorher und nachher vorgekommen sind ff. Sür Bern war der Besitz wichtig,
weil er, wahrscheinlich bis an das Kirchspiel Muri herantretend , das Aarethal und die
Verbindung mit Thun und Interlaken offen hielt.

1) vontes, IV, 482. — 2) vontss , IV, 41S. — I ) vontes, IV, 4Z1. — 4) Lauxcn hatte kurz zuvor, am g. Juni , seinen Sund
mit Lern auf II Jahre erneuert p 'ontes, IV, 4IZ). — Z1I-ontes, IV, ZSZ. — ö) vontss, IV, 477. — 7) vergl. v. Mülinen, Heimat¬
kunde, III , 21Z- 2Z4.
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Im Jahre 1Z17 trat der Lontthur des Dcutschordenshauses zu Sumiswald  im
Namen dieses Dauses in 's Burgrecht der Stadt Beruh.

Das Ordenshaus war 122Z vom Ldeln Lüthold von Sumiswald gestiftet worden,
welcher am 20 . Januar st vor dem Dtaiser und seinem H>of zu Ulm seinen Grundbesitz in
Sumiswald sammt dem / tirchensatz daselbst und demjenigen zu Dürrenroth dem Deutschen
Orden zur Begründung eines Spitals übergab . Die noch jetzt unbegreiflich verwickelten
Grenzverhältnisse machen es wahrscheinlich , daß die Herrschaft Sumiswald nur ein abge¬
trennter Theil der ursprünglichen , das ganze rechte Slußgebiet der Lmme in sich fassenden
Sreiherrschaft Lützelflüh ivar . Der Orden , der in den Besitz des Stifters eintrat , hatte
Twing und Bann im Umfang der alten Mrchgemeinde Sumiswald , d. h. also mit Inbegriff
von lvasen.

Bern suchte durch Anschluß an andere Städte , an Sreiburg , Solothurn , Ulurten und
Viel , in dem Bündmß zu Gümminen vom 27. Sebruar 1Z18 st, ästraft zu gewinnen , allein
als das ganze Oberland aus dem Besitz der Wedischwpl in rascher Solge theilweise direkt
an die österreichischen iserzoge, theils indirekt an das ganz österreichisch gewordene .0 lost er
Interlaken übergingst , als eben diese Güter den preis bildeten, um welchen Johannes
von Weißenburg , der ltzerr des Uiedersimmenthals , dem verzog Leopold seine Oitriegshülfe
zusagtest , als auch der Ritter Johannes vom Thurm , der t̂ err von Srutigen , sich an
Leopold anschloß st, sah es wenig ermuthigend aus ; allein auch die Stadt Sreiburg stellte
sich zum lserzog, zunächst gegen Solothurn , im wettern aber auch gegen Bern , und Graf
Hartmanu von Dipburg , nicht mehr königlicher , sondern österreichischer Landgraf in Meiu-
Burgund , erschien auf einmal auch auf der Westseite von Bern , als des löerzogs Statt¬
halter in Sreiburgst , und nun brachte die letztere Stadt einige Ulonate später , im Juni st,
noch die am rechten Ufer der Saane gelegene, den Äußübergang beherrschende Burg Güm-
menen , ursprünglich dem Reiche gehörig , in ihren Besitz.

Daß die ästpburger auch Gltingcn besaßen, ist bereits gesagt worden ; aber zu alledem
verband sich nun noch der junge Graf lsartmann mit einer Tochter des Grasen von Neueu-
burg st, während der nidauische Zweig des neuenburgischcn Stammes , der bereits die Land-
grafschast „an der Aare " besaß, auch noch den Buchsgau au sich zu bringen verstandest:
Bern war vollständig umzingelt.

Da war es ein schreckensvolles Lreigniß , das die Lage veränderte : der Brudermord
aus dem Schloß zu Thun am Abend des 31. Oktober 1Z22 " ). Tberhard von tttnburg , als
schuldig dastehend, suchte und fand bei den Bernern Mlfe . Sie zogen herbei und besetzten
die Burg , auf welche sie ohnehin gewisse Rechte zu haben glaubten , und der preis war,
nach Verlauf eines Jahres , der förmliche Verkauf von Stadt und Schloß Thun  an die
Bürger von Bern am 19. September 1Z2Z *st um Z000 Pfund.

1) wir besitzen nur noch den Brief , durch welchen Sreiburg seine Linwilligung zur Aufnahme erklärt hat . Contos , IV, 752.
2) Fontes , II , 61. — 3) bont68 , V, 7. — 4) Fontes , V, 16, vom 1. April 1318. — 5) Contos , V, 90, vom 22. September 1Z18. —
6) bontes , V, 92, vom 24. September 1318. — 7) bauten V, 102, vom 2. Sebruar 1319. — 6) bontcs . V, 123. — 9) 1-onte8 . V, 111,
vom 2. Mai 1319. — 10) Vontes , V» 28, vom 28. Juni 1318. — 11) ^lattk . bieoburgensiz , cap . 44. — 12) kontes , V, 349, dazu die
andern Urkunden pax . 351, 352 und 353.
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